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 Veröffentlicht am 15.12.1998

Norm

MRG §49 Abs2

Rechtssatz

Nur solange die Wirkungen anderer vertragstechnischer Mittel vollständig jenen eines befristeten Hauptmietvertrags

gleichen, wäre das zusätzliche Verlangen, einen solchen Bestandvertrag anzubieten, ein Vertragsformalismus um

seiner selbst willen.
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